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Jetzt heißt es, der 
Tarifforderung Nach-
druck verleihen – 
mit zunehmendem 
Protest

Die Luft wird  
zusehends dünner

Bewerbermangel



Editorial

<

voller Hoffnung schauen wir 
auf die kommenden Wochen 
und Monate. Die Tarifver-
handlungen für den TV-L 
haben mit der Auftaktrunde 
am 21. Januar begonnen. 
Wir fordern zumindest einen 
ähnlich vernünftigen Ab-
schluss wie beim TVöD und 
natürlich auch, dass die im 
Länderbereich gültige Entgelt-
ordnung nach 40 Jahren end-
lich den sich veränderten Auf-
gaben und Tätigkeiten ange-
passt wird. 

Noch sprudeln die Steuer-
quellen und es wird aller-
höchste Zeit, dass auch die 
Tarifbeschäftigten des Landes 
vom wirtschaftlichen Auf-
schwung profitieren und am 
Wohlstand teilhaben dürfen. 
Für die Beamtenschaft in den 
Kommunen, in den Landkrei-
sen und des Landes fordern 
wir die zeitgleiche und sys-
temgerechte Übertragung 
des Tarifergebnisses. Für eine 
weitere zeitlich verzögerte 
Übertragung, wie bei den ver-
gangenen Tarifabschlüssen 
des TV-L immer wieder ge-
schehen, haben wir keiner lei 
Verständnis. 

„Systemgerecht“ ist im Übri-
gen ein neuer Terminus für 
die dbb Forderung bezüglich 
der Übertragung des Tarifer-
gebnisses auf die Beamtinnen 
und Beamten und bedeutet 
volumengleich, also dass das 
Volumen des Tarifabschlusses 
1:1 auf die Landes- und Kom-
munalbeamten übertragen 
werden muss (ohne Abzüge 
und ohne Verzögerungen!). 

Tarifergebnisse binden oft-
mals – wie zuletzt beim TVöD 
2018 ein finanzielles Volumen 
auch außerhalb der linearen 
Erhöhung, zum Beispiel über 
sonstige strukturelle Verbes-
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serungen beim Entgelt, das dann nicht 
mehr für den linearen Abschluss zur 
Verfügung steht. 

Würde aber nur dieser auf die Beamten 
übertragen, wäre dies nicht gerecht, 
ja sogar unfair. Deshalb muss auch das 
Volumen des Tarifergebnisses außer-
halb der linearen Erhöhung (zeitgleich 
und) systemgerecht auf die Beamten-
schaft übertragen werden.

Vier von fünf Bürgern wünschen sich 
einen starken Staat, nur jeder Zehnte 
glaubt, dass der Markt alles regeln 
wird. Dies ist das Ergebnis der letzt-
jährigen forsa-Bürgerumfrage im Auf-
trag des dbb. Es ist Zeit, daran zu erin-
nern. Die Politik sollte die Wünsche 
der Bevölkerung respektieren und um-
setzen. 

Das Gegenteil ist leider oft der Fall: 
In den vergangenen Jahrzehnten wur-
den im öffentlichen Dienst Stellen 
über Stellen gestrichen, in der Folge 
der Service für die Bürgerinnen und 
Bürger, der Staat beinahe kaputtge-
spart. Allein in Baden-Württemberg 
können inzwischen mehr als 10 000 
Stellen im öffentlichen Dienst nicht 
besetzt werden.

Allzu oft zieht man im Wettbewerb 
mit der Privatwirtschaft um die 
besten Köpfe den Kürzeren, trotz guter 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
sowie sicherem Arbeitsplatz. Zu lange 
ist die Besoldung vernachlässigt wor-
den, fiel hinter die des Bundes, von 
Bayern und nun auch von Sachsen zu-
rück.

In der Justiz, bei der Polizei und in der 
Steuerverwaltung rangiert Baden-
Württemberg auf dem letzten Platz 
was das Verhältnis Beschäftigte zur 
Einwohnerzahl betrifft. Wenn noch vor 
Jahren von der Regierung in Baden-
Württemberg propagiert wurde, dass 
man lieber weniger Beschäftigte, diese 
dafür aber besser bezahlen wolle, kann 
man heute nur fassungslos konstatie-
ren, dass eben nur der erste Halbsatz 
umgesetzt wurde. 

Spätestens seit auch Sachsen bei der 
Besoldung an Baden-Württemberg vor-
beigezogen ist, und dies, obwohl dort 
Beamtinnen und Beamte eine Stunde 
pro Woche weniger arbeiten müssen 
als im wirtschaftsstärkeren Baden-
Württemberg, muss man sich fragen, 
welchen Stellenwert die Verwaltung im 
Musterländle für die Regierung ein-
nimmt. Berücksichtigt man die unter-
schiedlichen Wochenarbeitszeiten in 
den Ländern, nimmt Baden-Württem-
berg als langjähriges Geberland im 
Länderfinanzausgleich gerade noch 
einen Mittelfeldplatz ein. 

Es stünde unserer Regierung gut zu 
Gesicht, über einen ordentlichen 
Baden-Württemberg-Zuschlag 2019/20 
die Welt hier wieder zumindest bei der 
Besoldung in Ordnung zu bringen. 

An unserer Forderung, die Arbeitszeit 
der Beamten an die der Tarifbeschäftig-
ten anzugleichen, werden wir zudem 
unvermindert festhalten. Keinesfalls 
sind wir aber bereit, diese mit einer 
Übernahme des Tarifergebnisses zu 
erkaufen, die nicht mehr unserer For- 
derung „zeitgleich und systemgerecht“ 
entspricht. Diesen Fehler haben wir in 
der Vergangenheit im Vertrauen auf 
einen verlässlichen Dienstherrn bereits 
einmal gemacht und wurden bitter 
enttäuscht.
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Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder haben begonnen

Jetzt heißt es, der Forderung Nachdruck 
verleihen – mit zunehmendem Protest
Nach dem ergebnislosen Auftakt der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder machen 
die Gewerkschaften jetzt Druck. Erste Aktionen hat es bereits gegeben, auch in Baden-Württemberg.  
Weitere werden folgen. Jetzt heißt es: der Forderung Nachdruck verleihen, wenn nötig mit zunehmen-
dem Protest. BBW und dbb planen – vorausgesetzt es liegt bis dahin kein brauchbares Angebot der 
Arbeitgeberseite vor – für den 12. Februar 2019 einen Protestmarsch durch die Stuttgarter Innenstadt mit 
anschließender Kundgebung auf dem Schlossplatz. Flagge zeigen, ist angesagt.

Die erste Verhandlungsrunde 
wurde am 21. Januar 2019 in 
Berlin ergebnislos beendet. Die 
ersten Warnstreiks und De-
monstrationen machen deut-
lich, dass die öffentlich Be-
schäftigten bereit sind, die ge-
meinsame Forderung von dbb 
und Verdi machtvoll zu unter-
stützen. In Baden-Württem-
berg ging als erste gewerk-
schaftliche Organisation inner-
halb des BBW die bbw-jugend 
auf die Straße.

Mit dem Slogan „Jugend ist 
MEHRWERT" zeigte die Ju-
gendorganisation des BBW 
am 23. Januar 2019 vor dem 
Finanzministerium in Stutt-
gart Flagge für alle Tarifange-
stellten und Beamten des Lan-
des. Wichtig war es der Ju-
gend, den Unmut über die 
Weigerung der Arbeitgeber 
deutlich zu machen, die kein 
Angebot vorlegen, dafür aber 

die Tarifforderung von vornhe-
rein für zu hoch abtun. Zwei 
Tage später, am 25. Januar 
2019, legten die Beschäftigten 
der Autobahnmeisterei Kirch-
heim im Rahmen eines ganz-
tägigen Warnstreiks die Arbeit 
nieder. Zu dieser Aktion hatte 
die VDStra. – die Fachgewerk-
schaft der Straßen- und Ver-

kehrsbeschäftigten – aufgeru-
fen.

Die Gewerkschaften fordern  
6 Prozent mehr Gehalt, min-
destens aber 200 Euro mehr im 
Monat und 100 Euro mehr für 
Auszubildende. Hinzu kommt 
die Forderung nach strukturel-
len Verbesserungen, unter an-
derem nach einer zukunftsfä-
higen Entgeltordnung für den 
TV-L, nach einer Erhöhung der 
Pflegetabelle um 300 Euro und 
nach einem Fahrplan für die 
Einführung der Paralleltabelle 
im Bereich der Lehrkräfte. 

Verhandelt wird für rund eine 
Million Tarifbeschäftigte der 
Länder, Hessen ausgenommen, 
das eigene Tarifverhandlungen 
führt. Der Tarifabschluss soll 
auf rund 2,3 Millionen Beamte 
und Versorgungsempfänger 
übertragen werden. Die Länder 
lehnen die Forderungen als 
überzogen ab. „Gute Tarifpoli-

tik kostet, schlechte kostet 
mehr“, sagte dbb Chef Ulrich 
Silberbach nach dem Auftakt 
der Verhandlungen. Von der 
Arbeitgeberseite, der Tarifge-
meinschaft deutscher Länder 
(TdL), forderte er daher, die 
Verhandlungen nicht nur durch 
falschen Ehrgeiz beim Sparen 
zu erschweren. „Die Länder ha-
ben allesamt große Probleme, 
die dem Bürger versprochene 
Infrastruktur auf gewohntem 
Niveau zu halten“, mahnte Sil-
berbach. Das gelte für Bildung, 
Sicherheit und Gesundheit 
gleichermaßen. BBW-Chef Kai 
Rosenberger unterstreicht die-
se warnenden Worte des dbb 
Bundesvorsitzenden. „Mit dem 
Ergebnis dieser Tarifverhand-
lungen steht oder fällt mehr 
denn je die Qualität des öffent-
lichen Dienstes“, sagt er. Ange-
sichts des stetig zunehmenden 
Personalmangels sei Handeln 
angesagt. Aber nur wer mit an-
gemessenen Gehältern und at-
traktiven Arbeitsbedingungen 
aufwarte, könne auf einem 
leergefegten Arbeitsmarkt bei 
qualifizierten Fachkräften 
noch punkten. Und Rosenber-
ger warnt: „Die Wettbewerbs-
fähigkeit des öffentlichen 
Dienstes steht auf dem Spiel.“ 
Substanzielle Einkommenszu-
wächse seien zwingend. 6 Pro-
zent mehr Einkommen, min-
destens 200 Euro, seien des-
halb auch völlig angemessen. 
Die Kolleginnen und Kollegen 
im Landesdienst müssten end-
lich Anschluss halten, sowohl 
gegenüber der Privatwirt-
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 < Die bbw-jugend eröffnet mit einer Mahnwache vor dem Finanzministeri-

um die Protestaktionen im Land.
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 < Rücken werden zum Banner: 6 Prozent muss sein – die Forderung für  
jedermann gut sichtbar
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schaft als auch im Vergleich zu 
Bundes- und Kommunalbe-
schäftigten. Das gelte für an-
gestellte und verbeamtete Be-
schäftigte gleichermaßen. Das 
Volumen des Tarifergebnisses 
müsse deshalb auch zeitgleich 
und systemgerecht auf den Be-
amtenbereich übertragen wer-
den.

Die Entscheidung über den Um-
fang der Einkommensforde-
rung war innerhalb des dbb im 
Dezember 2018 in den zustän-
digen Gremien der Organisati-
on gefallen, denen auch BBW-
Chef Kai Rosenberger und 
BBW-Vize Jörg Feuerbacher an-
gehören, der innerhalb des 
BBW für den Tarifbereich zu-
ständig ist. Am 20. Dezember 
2018 haben die Bundesvorsit-

zenden von dbb und ver.di dann 
die gemeinsame Einkommens-
forderung der Presse vorge-
stellt. Der dbb Vorsitzende Ul-
rich Silberbach hatte im Verlauf 
der Pressekonferenz erklärt, an-
gesichts der Personalsituation 
und demografischen Entwick-
lung müssten die Arbeitgeber 
eigentlich schon aus Eigeninter-
esse schnell abschlussbereit 
sein. Und Volker Geyer, dbb 
Vize und Fachvorstand Tarifpo-
litik, hatte ergänzt, dem dbb 
gehe es neben Einkommensver-
besserungen vor allem auch um 
mehr Wertschätzung für die 
Kolleginnen und Kollegen.

Die Tarifverhandlungen wer-
den am 6. und 7. Februar und 
am 28. Februar und am 1. März 
in Potsdam fortgesetzt.  

Auf ein Wort
Wir schreiben das Jahr 2019. Nach vorne schauen ist ange-
sagt. Dafür braucht es aber auch den Blick zurück. Das Jahr 
2018 war mein erstes Jahr als Vorsitzender. Für mich war es 
spannend und aufregend. Es gab viele schöne Momente, aber 
auch die eine oder andere Enttäuschung. Im Nachtragshaus-
halt 2018/19 mit einem Volumen von 2,4 Milliarden Euro sah 
die Landesregierung keine Notwendigkeit, zumindest einige 
unserer dringendsten Forderungen zu erfüllen. Weder die An-
hebung der Besoldung in A 5 bis A 7, noch die Rückgängigma-
chung der Beihilfeverschlechterungen ab 1. Januar 2013 wur-
den in Angriff genommen. Stattdessen war von Regierungs-
vertretern immer wieder zu hören, man sei den Beamten mit 
der Rücknahme der abgesenkten Eingangsbesoldung zum  
1. Januar 2018 bereits einen großen Schritt entgegengekommen. 

Welche Genugtuung, als unser höchstes Gericht entschied, 
dass die in Baden-Württemberg eingeführte Absenkung der 
Eingangsbesoldung verfassungswidrig und nichtig sei. Auf 
das Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat die Landesre-
gierung umgehend reagiert und zugesagt, rückwirkend bis 
2013 diesen Fehler zu korrigieren. Der BBW weiß dieses Ent-
gegenkommen zu schätzen.

Dass jetzt diese gesetzliche „Fehlentscheidung“ insgesamt 
korrigiert wird, verstehen wir aber nicht nur als Zeichen der 
Wertschätzung, sondern auch als Signal für den BBW, dass es 
der Landesregierung ernst ist mit einer verfassungskonfor-
men Besoldung und wir deshalb auch bei unserer Forderung 
nach einer Korrektur der Besoldung in den unteren Besol-
dungsgruppen nicht locker lassen dürfen. Der Landesregie-
rung geben wir zudem noch etwas anderes mit auf den Weg: 
Es wäre ein deutliches Signal der gelebten Wertschätzung, 
wenn nun auch die mit Haushaltsbegleitgesetz 2013/2014 
eingeführten Verschlechterungen in der Beihilfe vollständig 
zurückgenommen würden. 

Themenwechsel. Am 26. Mai 2019 ist die Europawahl und bei 
uns in Baden-Württemberg sind zudem noch Gemeinderats- 
und Kreistagswahlen. In Bremen, Brandenburg, Sachsen und 
Thüringen stehen für dieses Jahr Landtagswahlen an und es 
wird sich in allen Wahlen weisen, ob die europakritischen Par-
teien weiter zulegen werden. Wir leben seit mehr als siebzig 
Jahren in Frieden mit unseren Nachbarländern. Ein Umstand, 
der in den Jahrhunderten zuvor alles andere als selbstverständ-
lich war. Deutschland ist der größte Nettozahler der EU. 
Deutschland ist aber als eine vom Export abhängige Wirtschaft 
mehr als jedes andere Land in der EU vom europäischen Bin-
nenmarkt abhängig und profitiert überproportional von die-
sem. Alleine diese Tatsachen sollten ausreichen, um uns be-
wusst zu machen, dass die Europäische Union alternativlos ist. 
Nationale Strömungen in vielen EU-Staaten bergen eine nicht 
zu unterschätzende Gefahr für den Frieden und den Wohlstand 
in Europa. Es ist an der Zeit nicht mehr wegzusehen, sondern 
Position zu beziehen: für Baden-Württemberg in einem starken 
Deutschland in einem geeinten Europa. Nur dann kann es uns 
gelingen, die Herausforderungen durch Globalisierung, Digitali-
sierung, Migration und Klimawandel zu bewältigen.

Kai Rosenberger
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 < Mit welcher Forderung geht der dbb in die Tarifverhandlungen für den 
öffentlichen Dienst der Länder? Die Entscheidung fiel im Dezember 2018 
in den zuständigen Gremien der Organisation. An der Entscheidungsfin-
dung in Berlin waren auch BBW-Vize Jörg Feuerbacher (nicht im Bild), 
beim BBW zuständig für den Tarifbereich, und BBW-Chef Kai Rosenber-
ger beteiligt, im Bild gemeinsam mit dbb Chef Ulrich Silberbach (Mitte) 
und dbb Vize Friedhelm Schäfer (rechts).
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 < BBW-Chef Kai Rosenberger meldet sich bei der Sitzung der Bundestarif-
kommission des dbb zu Wort.
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Gedankenaustausch mit Spitze des baden-württembergischen Städtetags

Nachwuchsprobleme: Handeln auf 
verschiedenen Ebenen ist angesagt
Das Nachwuchsproblem wird zunehmend größer. Betroffen sind nahezu 
alle Bereiche des öffentlichen Dienstes, ganz besonders auch die Kommu-
nen. Was tun, um dem Problem zu begegnen? Antworten auf diese Frage 
haben Spitzenvertreter des BBW und des Städtetags Baden-Württemberg 
am 22. Januar 2019 gemeinsam erörtert. Ihr Fazit: Handeln auf verschie-
denen Wegen ist angesagt. Es gelte ein Bündel an Maßnahmen zur Steige-
rung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes anzupacken, beispielsweise 
bei der Bezahlung, der Arbeitszeit, der Ausbildung und dem Problem der 
hohen Wohnungskosten. 

Stellen bleiben unbesetzt. Die 
Bewerberzahlen nehmen ab. 
Das ist inzwischen Alltag in 
vielen Behörden des Landes, 
auch bei vielen baden-würt-
tembergischen Kommunen. 
Diese Erkenntnis ist nicht neu, 
weder beim BBW noch beim 
Städtetag Baden-Württem-
berg. Handeln ist angesagt. 

Die Einkommensrunde für den 
öffentlichen Dienst der Länder 
hat gerade begonnen. Die For-
derung steht: 6 Prozent, min-
destens aber 200 Euro mehr 
Geld sowie die zeitgleiche und 
systemgerechte Übertragung 
des Tarifergebnisses auf den 
Beamten- und Versorgungs-
bereich.

Ein stimmiges Gehalt ist nur 
ein Teil, der einen Arbeitsplatz 
für potenzielle Bewerber inter-
essant macht. Die Arbeitszeit 
ist der andere Teil. Davon ist 
BBW-Chef Kai Rosenberger 
überzeugt. Deshalb hält der 
BBW auch unverrückbar an 
seiner Forderung fest, die 
41-Stunden-Woche zu been-
den und die Arbeitszeit der Be-
amtinnen und Beamten an die 
im Tarifbereich geltende Wo-
chenarbeitszeit anzugleichen.

Beim Städtetag betrachtet man 
das Thema Arbeitszeit aus ei-
nem anderen Blickwinkel. Städ-
tetagpräsident Dr. Peter Kurz: 
Nach seiner Einschätzung ist 
weniger die 41-Stunden-Woche 
das Problem, sondern mehr die 
Frage der Gerechtigkeit beim 
Vergleich zwischen Beamten- 
und Tarifbereich. Zudem gibt  
er nicht zuletzt im Hinblick auf 
den herrschenden Personal-
engpass zu bedenken, dass bei 
einer Arbeitszeitverkürzung  
die jetzt schon hohe Arbeits-
belastung des vorhandenen 
Personals noch steigen werde. 
Er wünscht sich statt einer Ar-
beitszeitreduzierung mehr Fle-
xibilität bei der Mehrarbeits-
vergütung. Gegenüber den Ver-
tretern des BBW präzisierte er: 
Die Mehrarbeitszeitvergütung 
sollte großzügiger und zudem 
eine Ausbezahlung bei Arbeits-
spitzen möglich sein.

Geht es um die Arbeitszeit im 
Beamtenbereich, bringt Innen-
minister Thomas Strobl gerne 
das Thema Lebensarbeitszeit-
konten ins Spiel. Beim BBW 
 behandelt man dieses Thema 
grundsätzlich offen. Gudrun 
Heute-Bluhm, Geschäftsfüh-
rendes Vorstandsmitglied des 
Städtetags Baden-Württem-
berg, positionierte sich in die-
ser Frage eindeutig: Lebensar-
beitszeitkonten würden von 
den Beschäftigten nur akzep-
tiert, wenn es eine offizielle 
Regelung, sprich ein akzeptab-
les verlässliches Modell gebe. 

Um auf einem leergefegten 
Arbeitsmarkt Bewerber an  
sich zu binden, müssen nicht 
nur das Gehalt und die Arbeits-
zeit stimmen. Hinzukommen 
muss ein interessanter Arbeits-
platz. 

Für den öffentlichen Dienst 
bedeutet das: Attraktivität 
ist mehr denn je gefragt und 
somit ein wichtiges gemein-
sames Thema, waren sich  
die Gesprächspartner von 
Städtetag und BBW einig.  
Ins Gespräch gebracht wur-
den Werbekampagnen, bei-
spielsweise wie einst die 
 Aktion des Städtetags „Wir 
machen’s öffentlich“ oder  
die Ausbildungsoffensive der 
Stadt Mannheim, die inner-
halb von zehn Jahren dazu 
geführt habe, dass die Bewer-
berzahl von rund 1 000 auf 
3 000 angestiegen sei.

Passgenaue Ausbildungsan-
gebote gehören für den BBW 
und seinen Vorsitzenden zu ei-
nem attraktiven öffentlichen 
Dienst. Deshalb habe er ver-
gangenes Jahr im Gespräch 
mit Prof. Dr. Ernst, Rektor der 
Hochschule für Verwaltung in 
Ludwigsburg, die Möglichkeit 

 < Die Frage, wo man ansetzen muss, um die Attraktivität des öffentlichen 
Dienstes zu steigern, erörterten am 22. Januar 2019 Spitzenvertreter 
von Städtetag und BBW. Von rechts: Sina Wildhagen, Leiterin der Zentra-
len Dienste beim Städtetag; Gudrun Heute-Bluhm, Geschäftsführendes 
Vorstandsmitglied beim Städtetag; Städtetagpräsident Dr. Peter Kurz; 
BBW-Chef Kai Rosenberger; BBW-Vize Manuela Gebele; BBW-Justiziarin 
und Geschäftsführerin Susanne Hauth.
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erörtert, die Ausbildung im 
Vorbereitungsdienst in Teilzeit 
zu absolvieren. 

Ernst bewerte ein solches Teil-
zeitangebot im Grundsatz po-
sitiv, sagte Rosenberger, sehe 
aber rechtliche Probleme. Den-
noch habe er zugesagt, dass er 
sich in dieser Angelegenheit 
noch mit anderen betroffenen 
Gewerkschaften beraten wolle. 

Der BBW fordert unter an- 
derem A 10 als Eingangsamt 
im gesamten gehobenen 
Dienst. 

Ob dies zur Attraktivitäts-
steigerung im öffentlichen 
Dienst beitragen würde, fragte 
Rosenberger seine Gesprächs-
partner vom Städtetag. Sowohl 
Gudrun Heute-Bluhm wie auch 
Präsident Dr. Kurz winkten ab. 
Vorrangig seien attraktive Tä-
tigkeiten. Rekrutierungsproble-
me bestünden insbesondere 
bei höheren Funktionen sowie 
auch im technischen Bereich, 
im sozialen Bereich und bei 
den Jobcentern.

Die BBW-Vertreter wollten 
dies so nicht stehen lassen. 

BBW-Chef Rosenberger ver-
wies auf die hohen Wohn-
kosten in Ballungsräumen 
und erinnerte daran, dass 
Bayern diesem Problem durch 
das Angebot von Dienstwoh-
nungen begegnet. Da mit 
 einem solchen Angebot in Ba-
den-Württemberg zumindest 
kurzfristig nicht zu rechnen 
sei, wäre das Gehalts plus, das 
mit einem Eingangs amt A 10 
verbunden sei,  zumindest für 
die Kolleginnen und Kollegen 
in dieser Besoldungsgruppe 
ein Zuschuss zu den monatli-
chen Mietkosten.

Einig waren sich die Ge-
sprächspartner hingegen, 
dass man für den öffentli-
chen Dienst nur dann erfolg-
reich werben kann, wenn 
man potenziellen Bewerbern 
auch sagen kann, wie sich  
ihr Arbeitsplatz im Zuge der 
Digita lisierung verändern 
wird und welche Weiterbil-
dungsmaßnahmen auf sie 
zukommen. Eine wissen-
schaftliche Studie der Ist- 
Situation samt Prognose der 
sich verändernden Berufs-
bilder könnte hier hilfreich 
sein. 

Nach der BVerfG-Entscheidung zur abgesenkten Eingangsbesoldung 

Land kommt Betroffenen entgegen – Nach-
zahlung erfolgt rückwirkend bis 1. Januar 2013 
Das Land verzichtet auf die 
Einrede der Verjährung und er-
stattet Beamten und Richtern 
im Jahr 2019 rückwirkend die 
aufgrund der Absenkung der 
Eingangsbesoldung seit 1. Ja-
nuar 2013 einbehaltenen Ge-
haltsanteile. Der BBW weiß 
dieses Entgegenkommen zu 
schätzen. Das Geld erhalten 
auch diejenigen, die keinen 
Widerspruch gegen die Kür-
zung erhoben haben. Für diese 
Maßnahme sind 210 Millionen 
Euro eingeplant, die aus dem 
laufenden Haushalt finanziert 
werden sollen.

Nachdem Finanzministerin 
Edith Sitzmann bereits im 
 Dezember während einer Land-
tagssitzung erklärt hatte, dass 
das Land den Betroffenen rück-
wirkend bis zum 1. Januar 2013 
die einbehaltenen Gehaltsan-
teile erstatten werde, hat das 
Kabinett am 22. Januar 2019 in 
Brüssel diese Ankün digung nun 
per Beschluss besiegelt. 

Anlass für die Nachzahlung ist 
die Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts (BVerfG) 
vom 16. Oktober 2018 (2 BvL 
2/17), mit der die Absenkung 

der Eingangsbesoldung für ver-
fassungswidrig erklärt wurde. 
Insgesamt profitieren rund 
48 000 Beamtinnen und Beamte 
sowie Richterinnen und Richter 
des Landes von der Auszahlung.

Nach der Karlsruher Entschei-
dung bestand für das Land 
Handlungsbedarf. Nachzah-
lungen bis einschließlich 2015 
wurden fällig. Die Ankündi-
gung der Finanzministerin 
und ihres Amtschefs, man 
wolle allen von der Absen-
kung der Eingangsbesoldung 
Betroffenen die zurückbehal-
tenen Gehaltsanteile auch  
für die Jahre 2014 und 2013 
erstatten, wertet der BBW als 
Entgegenkommen und Zei-
chen der Wertschätzung für 
die Beamtinnen und Beamten. 
Informationen darüber, wie 
die Kommunen und Landkrei-
se verfahren werden, lagen 
dem BBW bis Redaktions-
schluss nicht vor. 

 < Auswirkungen der BVerfG-
Entscheidung auf weitere 
Sparopfer noch offen 

Noch offen ist, ob die BVerfG-
Entscheidung Auswirkungen 

auf die weiteren beamten-
bezogenen Verschlechterun-
gen durch das Haushaltsbe-
gleitgesetz 2013/14 haben 
könnte. Zumindest bestehen 
Zweifel an der Verfassungs-
mäßigkeit und Wirksamkeit 
der durch dieses Gesetz vorge-
nommenen Sparmaßnahmen. 

Bei den weiteren Sparmaß-
nahmen durch das Haushalts-
begleitgesetz 2013/14 handelt 
es sich insbesondere um:

 > Absenkung der Einkom-
mensgrenze für berücksich-
tigungsfähige Ehegatten 
und eingetragene Lebens-
partner von 18 000 Euro auf 
10 000 Euro. Diese wurde 
vom Verwaltungsgerichts-
hof Baden-Württemberg in 
seinem Urteil vom 14. De-
zember 2017 – 2 S 1289/16 
– bereits für unwirksam er-
klärt. Die Revision ist beim 
Bundesverwaltungsgericht 
unter dem Aktenzeichen 5 C 
4.18 anhängig: mündliche 
Verhandlung ist am 28. 
März 2019;

 > einheitlicher Beihilfebemes-
sungssatz von 50 Prozent 

für ab dem 1. Januar 2013 
eingestellte Beamtinnen 
und Beamte, dies bedeutet 
Reduzierung des Beihilfe-
bemessungssatzes i. H. v. 
70 Prozent auf 50 Prozent 
für 
•  berücksichtigungsfähige 

Ehegatten und Lebens-
partner;

•  Beihilfeberechtigte mit  
zwei oder mehr berück-
sichtigungsfähigen Kin- 
dern;

• Versorgungsempfänger;

 > Erhöhung der Kostendämp-
fungspauschale;

 > Begrenzung der Beihilfe-
fähigkeit von zahntech-
nischen Leistungen auf 
70 Prozent;

 > Abschaffung der vermögens-
wirksamen Leistungen im 
gehobenen und höheren 
Dienst;

 > Abschaffung des Besol-
dungszuschlags bei freiwilli-
ger Weiterarbeit für Beamte 
und Richter der Besoldungs-
gruppen B 2 bis B 11, R 3 bis 
R 8, W 3 und C 4 kw. 
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Auch dieses Jahr wieder zahlreiche Baden-Württemberger 
bei dbb Jahrestagung in Köln vertreten

Geplante Bundesbesoldungsreform – 
die überraschende Botschaft der Tagung
Erwartet hatten sie laut Programm Innenminister Horst Seehofer. Nach 
Köln zur traditionellen Jahrestagung des dbb beamtenbund und tarifunion 
war allerdings nicht Seehofer gekommen, sondern Stephan Mayer (CSU), 
parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium. Er vertrat 
dort den Innenminister, der seinen Besuch wegen der Affäre um Online-
angriffe auf Politiker kurzfristig abgesagt hatte. 

Doch die Botschaft, die Mayer 
mitgebracht hatte, ließ nicht 
nur die baden-württember-
gische Delegation unter den 
Tagungsteilnehmern aufhor-
chen: Berlin plant eine Re- 
form der Beamtenbesoldung, 
die für reichlich Gesprächs- 
stoff sorgte an den Stehti-
schen während der Tagungs-
pausen und noch viele Tage 
danach.

Mit dieser Reform will die Bun-
desregierung im Wettbewerb 
um Fachkräfte für den öffent-
lichen Dienst punkten. Ein ent-
sprechendes Gesetz ist in Vor-
bereitung. Profitieren sollen 
davon die 350 000 Beamten 
und Soldaten, für die der Bund 
zuständig ist. Staatssekretär 
Mayer präsentierte in Köln ers-
te Eckpunkte des Gesetzent-
wurfs. 

Das Gesetzgebungsverfahren 
soll im Frühjahr beginnen. 
BBW-Chef Kai Rosenberger 
verspricht sich davon eine 
starke Signalwirkung. „Das 
erhöht den Druck auch auf 
Baden-Württemberg“, zitierte 
ihn die Stuttgarter Zeitung.

Das im Bund geplante Besol-
dungsstruktur-Modernisie-
rungsgesetz sieht insbesonde-

re eine Flexibilisierung und 
Erweiterung des Personalge-
winnungszuschlags sowie 
die Einführung einer Personal-
bindungsprämie vor. 
 
Zudem sollen die Eingangs- 
ämter für technische und 
naturwissenschaftliche Be- 
rufe im gehobenen Dienst  
um zehn Prozent angehoben 
werden. 

Geplant sind ferner Verbesse-
rungen für Beamtenanwärter 
im Umfang zwischen sieben 
und 17 Prozent sowie Zulagen 
für Bundespolizisten und eine 
Anhebung der Kinder zuschläge 
für Beamte mit  Familie. 
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< Gruppenbild mit Damen in der Kölner Messe: Auch in diesem Jahr 
waren wieder zahlreiche Baden-Württemberger zur dbb Jahres- 
tagung nach Köln gekommen. Leider sind nicht alle Mitglieder der BBW-
Delegation abgebildet.
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Normenkontrollrat übergibt Landesregierung seinen Empfehlungsbericht

Erste konkrete Vorschläge 
zum Bürokratieabbau
Der Normenkontrollrat Baden-Württemberg hat Ende vergangenen Jahres 
der Landesregierung seinen ersten Empfehlungsbericht übergeben. Da-
mit liegen die ersten konkreten Vorschläge zum Bürokratieabbau auf dem 
Tisch. Die Fachministerien werden diese nun eingehend prüfen.

„Zum ersten Mal seit Einfüh-
rung des neuen Prüfsystems 
des Normenkontrollrats in 
Baden-Württemberg gibt es 
nun 51 konkrete Vorschläge 
zum Bürokratieabbau. Das Ein-
sparpotenzial beträgt im Bun-
des- und Landesrecht über 
60 Millionen Euro. Wir hoffen, 
dass die Landesregierung die 
Empfehlungen aufgreifen und 
umsetzen wird“, so die Vorsit-
zende des Normenkontrollrats, 
Dr. Gisela Meister-Scheufelen. 
„Ich wünsche mir, dass der Be-
richt neue Impulse für Büro-
kratieabbau auslöst und dazu 
beiträgt, dass die Bürgerinnen 
und Bürger, die Wirtschaft und 
die Verwaltung von unnötiger 
Bürokratie entlastet werden.“

Der Normenkontrollrat hat als 
erste Sonderstudie das gelten-
de Recht im Land mittels einer 
wissenschaftlich begleiteten 
Umfrage bei 29 Kammern und 
Verbänden unter die Lupe ge-
nommen. Ziel war eine erste 
Bestandsmessung, welche 
Normadressaten und Bereiche 
im Land am stärksten von 
Bürokratie belastetet sind. Er-
gebnis ist, dass insbesondere 
die kleinen und mittleren Un-
ternehmen über überbordende 
Bürokratie klagen. Aus zahlrei-
chen Anregungen im Rahmen 
der Umfrage hat der Normen-
kontrollrat 51 konkrete Emp-
fehlungen zum Bürokratieab-
bau entwickelt.

„Die Empfehlungen des Nor-
menkontrollrats betreffen 
rund zur Hälfte Landesrecht 
und zur Hälfte Bundesrecht 
beziehungsweise den Vollzug 

von Bundesrecht oder EU-
Recht. Es besteht derzeit also 
eine doppelte Umsetzungs-
chance“, sagte die Vorsitzende 
des Normenkontrollrats bei 
Übergabe des Berichts an die 
Landesregierung. „Vorschläge 
zum Bundesrecht aus Baden-
Württemberg könnten in dem 
3. Bürokratieentlastungsgesetz 
umgesetzt werden, das die 
Bundesregierung gerade vor-
bereitet. 

Wir empfehlen auch der Lan-
desregierung, ein Bürokratie-
entlastungsgesetz und ein 
Arbeitsprogramm zu prüfen 
und die Vorschläge zum Lan-
desrecht dort umzusetzen.“

 < Fachministerien 
werden Vorschläge 
eingehend prüfen

Der neue Koordinator für Büro-
kratieabbau der Landesregie-
rung und Chef der Staatskanz-
lei, Dr. Florian Stegmann, dank-
te dem Normenkontrollrat. 
„Der Normenkontrollrat hat 
bemerkenswert schnell seinen 
ersten Bericht vorgelegt.“ Der 
Chef der Staatskanzlei kündig-
te an, die Vorschläge durch die 
jeweils betroffenen Fachminis-
terien nun eingehend prüfen 
zu lassen. 

Er wies darauf hin, dass der 
Bund zwölf Jahre nach Einrich-
tung eines Normenkontrollrats 
auf Bundesebene einen Vor-
sprung beim Bürokratieabbau 
habe. Baden-Württemberg sei 
jedoch das erste Land, das eine 
ebenso umfassende systema-
tische Bürokratiekostenmes-

sung eingeführt habe. Der 
Chef der Staatskanzlei betonte, 
auch die Landesregierung habe 
eine Abfrage bei den Fachmi-
nisterien zu Bürokratieentlas-
tungsvorschlägen durchge-
führt. 

Die Ergebnisse würden derzeit 
ausgewertet. Die Landesregie-
rung werde die Vorschläge der 
Ministerien und die Empfeh-
lungen des Normenkontroll-
rats bündeln und „im Rahmen 
unserer Kompetenzen das wei-
tere Vorgehen im Hinblick auf 
deren Umsetzung beraten“.

 < Normenkontrollrat  
Baden-Württemberg

Die Landesregierung hat im 
September 2017 ein umfassen-
des Regierungsprogramm zur 
Entbürokratisierung verab-
schiedet. Dazu wurde ein un-
abhängiger Normenkontrollrat 
eingerichtet, der seit 1. Januar 
2018 im Amt ist. Ihm gehören 
an: Dr. Gisela Meister-Scheufe-
len (Vorsitzende), Bernhard 
Bauer (stellvertretener Vorsit-
zender), Dr. Rudolf Böhmler, 
Prof. Dr. Gisela Färber, Claus 
Munkwitz, Bürgermeisterin 
Gerda Stuchlik. Dr. Florian 
Stegmann ist seit Oktober 
2018 als neuer Chef der Staats-
kanzlei der Koordinator für 
Bürokratieabbau der Landes-
regierung. 
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Die Forstreform im Land befindet sich auf der Zielgeraden 

Gedankenaustausch in Zeiten des Umbruchs – 
BBW setzt Zeichen
Die Forstreform im Land befindet sich auf der Zielgeraden. In diesen Zeiten 
des Umbruchs in der Forstverwaltung ist BBW-Vorsitzender Kai Rosen-
berger zu einem ersten „Kennenlerngespräch“ mit Ministerialdirigent 
Max Reger, dem Leiter der Abteilung 5 im Ministerium Ländlicher Raum, 
zusammengetroffen. Im Mittelpunkt der Unterredung, die Ende vergan-
genen Jahres stattgefunden hat, standen die Forstreform und ihre Auswir-
kungen. Die Forstverwaltung soll bereits vom 1. Januar 2020 an in neuer 
Organisationsform arbeiten.

Umwälzende Reformen er-
fordern umfassende Planun-
gen, damit niemand und nichts 
auf der Strecke bleibt. Was zu 
beachten ist und was machbar 
sein sollte, erörterten gemein-
sam im Gespräch Ministerial-
dirigent Reger, der in seiner 
Funktion als Abteilungsleiter 
auch verantwortlicher Landes-
forstpräsident und Geschäfts-
führer des Landesbetriebes 
ForstBW ist, BBW-Chef Rosen-
berger, Dr. Anja Peck, innerhalb 
der Abteilung 5 verantwortlich 
für Personal und Organisation,  
BBW-Justiziarin und Geschäfts-
führerin Susanne Hauth und 
der Landesvorsitzende des 

Bundes Deutscher Forstleute 
(BDF), Dietmar Hellmann. 

 < Hintergrund der Reform

Um das Ausmaß der Forst-
reform zu verstehen, muss 
man den Gang der Dinge seit 
dem Jahr 2002 kennen. Damals 
rief eine Beschwerde des Ver-
bandes der baden-württem-
bergischen Sägewerke das 
Bundeskartellamt auf den 
Plan, das den Aufbau der ba-
den-württembergischen Forst-
verwaltung für unzulässig 
hielt. Nach jahrelangen hef-
tigen Auseinandersetzungen 
mit dieser Bundesbehörde, die 

schließlich in Gerichtsverfah-
ren mündeten, entschied 2018 
in letzter Instanz der Bundes-
gerichtshof zugunsten des 
Landes. Dennoch hat das Land 
aus unterschiedlichen Grün-
den entschieden, seinen eige-
nen Waldbesitz aus den Ein-
heitsforstämtern in den Stadt- 
und Landkreisen herauszulö-
sen und in einer eigenen An-
stalt des öffentlichen Rechts 
zu bewirtschaften. 

Mit dieser Entscheidung gehen 
massive Eingriffe in die Ver-
waltungsstruktur und in die 
Zusammenarbeit der Waldbe-
sitzarten einher. Weitere Än-

derungsnotwendigkeiten erge-
ben sich aus rechtlichen Ände-
rungen in der Bundesgesetzge-
bung. Eine wegen des Kartell-
verfahrens vorgenommene 
Änderung des Bundeswaldge-
setzes verbietet in Zukunft die 
bisher übliche institutionelle 
Subvention der kommunalen 
und der privaten Waldbesitzer. 

Die Landkreise müssen somit 
ihre Dienstleistung der Beförs-
terung zu Gestehungskosten 
anbieten. In der Folge entsteht 
daraus ein Transformations-
projekt in einer Größenord-
nung, die die seit 30 Jahren 
von immer wiederkehrenden 
Organisationsänderungen 
 gebeutelte Forstverwaltung 
bisher nicht gekannt hat.

 < Breit angelegter 
Partizipationsprozess

BBW-Chef Rosenberger ließ 
sich im Verlauf der Unterre-
dung im Ministerium Ländli-
cher Raum über den Stand des 
Organisationsprojektes infor-
mieren. Über 140 Mitarbeiten-
de, zahlreiche forstliche Ver-
bände, die kommunalen Lan-
desverbände, Vertreter betrof-
fener Ministerien und der Re-
gierungsparteien erarbeiten 
in einer weit verzweigten Pro-
jektstruktur unter Führung 
von Minister Peter Hauk auf 
Landesebene Grundsätze und 
Rahmenbedingungen der Re-
form. Parallel wird in jedem 
Stadt- und Landkreis von den 
unteren Forstbehörden ge-
meinsam mit den Kommunen 
und den privaten Waldbesit-
zenden an neuen Strukturen 
gearbeitet. 

BDF-Landesvorsitzender Hell-
mann spricht von einem Mam-
mutprozess, der den Mitarbei-
tenden neben ihren Tagesge-
schäften enorme zusätzliche 
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 < Fototermin nach dem Gedankenaustausch im Ministerium Ländlicher 
Raum (von rechts): BBW-Chef Kai Rosenberger; Ministerialdirigent Max 
Reger, Landesforstpräsident und Geschäftsführer ForstBW; Susanne 
Hauth, Justiziarin und Geschäftsführerin des BBW; Dr. Anja Peck, Leitung 
Referat Personal und Organisation der Abteilung Landesforstverwal-
tung; Dietmar Hellmann, Landesvorsitzender BDF.
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Belastungen auferlegt. Dem 
Finanzministerium hält er vor, 
dass es keinerlei Unterstüt-
zung durch Projektmittel oder 
Zeitvertragsstellen gebe.

In einem Umbauprozess dieses 
Ausmaßes, wie ihn die Forst-
verwaltung derzeit verkraften 
muss, geht es dem BBW und 
seinem Vorsitzenden in erster 
Linie darum, dass die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter nicht 
auf der Strecke bleiben. Gegen-
über Ministerialdirigent Reger 
unterstrich Rosenberger, dass 
hier alle Möglichkeiten einer 
sozialverträglichen Umsetzung 
ausgeschöpft werden müssen. 
Die Reform dürfe nicht auf 
dem Rücken der Beschäftigten 
ausgetragen werden. 

Landesforstpräsident Max 
Reger und die Personalchefin 
Dr. Anja Peck erläuterten das 
Maßnahmenpaket zur Umset-
zung der Forstreform. Dieses 
Maßnahmenpaket orientiert 
sich an der Polizeireform und 
beinhaltet unter anderem ein 
zweistufiges Interessenbekun-
dungsverfahren, das zum Ziel 
hat, Personalverschiebungen 
so gering wie möglich zu hal-
ten. „Wir wollen die Reform 
so umsetzen, dass der als Auf-
fanginstrument entwickelte 
Pakt für Beschäftigung erst 
gar nicht in Anspruch genom-
men werden muss“, versicher-
ten Reger und Peck. Zugleich 
räumten sie aber auch ein, 
dass die Auflösung der Forst-
abteilung beim Regierungs-
präsidium Tübingen eine große 
Herausforderung darstelle. 
Künftig soll nämlich nur noch 
eine Mittelbehörde beim Re-
gierungspräsidium Freiburg 
landesweit alle Aufgaben der 
Landesforstverwaltung über-
nehmen. In Tübingen wird da-
für vorübergehend die Zentra-
le des Landesbetriebs Forst un-
tergebracht. 

Die Gesprächsteilnehmer wa-
ren sich einig, dass diese Um-
strukturierung nur gemeinsam 
mit den Betroffenen an beiden 
Standorten erfolgen kann. Für 
eine Übergangszeit müsse Te-

learbeit möglich sein und mit 
Rücksicht auf das Lebensalter 
von Mitarbeitern auch Arbeits-
erledigungen für die jeweils 
andere Dienststelle am bishe-
rigen Dienstort. Umzüge zwi-
schen Tübingen und Freiburg 
könne man den Beschäftigten 
nicht zumuten. Sie könnten al-
lenfalls auf freiwilliger Basis 
erfolgen, sagte der BBW-Vor-
sitzende.

Das Land erwartet infolge der 
Forstreform eine Kostenein-
sparung von 8,4 Millionen Euro. 
Der BDF-Landesvorsitzende 
sieht das aus einem anderen 
Blickwinkel: „Die Eingliederung 

der unteren Sonderbehörden 
in die Kreise im Rahmen der 
Teufel’schen Verwaltungsre-
form im Jahre 2005 wurde mit 
Synergieeffekten begründet. 
Um 20 Prozent wurde folglich 
das FAG gekürzt, der Forst zu-
sätzlich über das 1 480er-Pro-
gramm zur Ader gelassen. Nun 
werden die damals als effizient 
bezeichneten Strukturen zer-
schlagen und erneut eine Effi-
zienzrendite gefordert. Diese 
Art von Effizienzbetrachtung 
bedeutet nichts anderes als 
 Kaputtsparen.“ 

Hellmann erinnerte daran, 
dass man seit 1993 im öffent-

lichen Dienst kontinuierlich 
und in erheblichem Maße Stel-
len gestrichen und Personal 
abgebaut habe. In der Forst-
verwaltung des Landes seien 
parallel dazu die Aufgaben der 
Forstleute erheblich ausgewei-
tet worden. Nicht nur die Holz-
einschläge seien gestiegen, hö-
here Naturschutzanforderun-
gen, der Umbau der Wälder in 
klimastabile Ökosysteme und 
die Ansprüche der Gesellschaft 
an den Wald und die Forstleu-
te würden hinzukommen. Im 
Gespräch mit Ministerialdiri-
gent Reger mahnte der BDF-
Landesvorsitzende, dass der 
Nachwuchsmangel im öffentli-
chen Dienst das Problem noch-
mals verschärfe, zumal in den 
kommenden fünf Jahren 40 
Prozent der Beamten im höhe-
ren Dienst in Pension gehen 
würden. Der Landesregierung 
hält Hellmann vor, dass sie kei-
nerlei Programm habe, um die-
sen Personalverlust wenigs-
tens auszugleichen. 

BBW-Chef Rosenberger ap-
pellierte an die Verantwortli-
chen im Land, den Personal-
abbau zu stoppen und eine 
auskömmliche Finanzierung 
der Kreise zu garantieren, um 
eine ausreichende Personal-
aus stattung auf allen Ebenen 
der Forstverwaltungen zu er-
möglichen. „Der BBW wird den 
Forst unterstützen und im 
Rahmen der Aufstellung des 
nächsten Doppelhaushaltes 
Stellen und Finanzmittel vom 
Land einfordern“, kündigte Ro-
senberger seinen Gesprächs-
partnern an. Die Organisation 
werde die speziellen Anliegen, 
die die Forstverwaltung be-
treffen, in ihrem Forderungs-
paket berücksichtigen. Der 
Forst brauche einen Pakt für 
Ausbildung, der den Genera-
tionenwechsel auffange. Das 
gelte gleichermaßen für die 
Forstwirte, die Verwaltungs-
leute bis hin zum Leitungsper-
sonal. Es sei an der Zeit etwas 
zu unternehmen, damit der 
Forst in Baden-Württemberg 
wieder zu einem attraktiven 
Arbeitgeber werde, sagte der 
BBW-Vorsitzende. 
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Gedankenaustausch mit Vertretern des Finanzministeriums

Im Fokus:  
Angelegenheiten des Tarifbereichs
BBW-Vorsitzender Kai Rosen-
berger hat Anfang Januar 2019  
Ministerialrat Veit Mössler, den 
Leiter des Referats 13 im Fi-
nanzministerium, zuständig für 
Tarifangelegenheiten, und des-
sen Stellvertreter Regierungsdi-
rektor Alexander Ohmenzetter 
zu einem Gedankenaustausch 
empfangen. Die einstündige 
Unterredung, an der auch BBW-
Vize Jörg Feuerbacher teilge-
nommen hat, diente neben der 
Kontaktpflege insbesondere 
der Erörterung  erfreulicher 
Entwicklungen für die Tarifbe-
schäftigten, aber auch der Klä-
rung unbefriedigender Sachver-
halte, die den Tarifbereich im 
Land betreffen. 

Die Vertreter des BBW äußer-
ten sich erfreut über den neu-
en § 6 a Staatshaushaltsgesetz, 
aufgrund dessen seit 2018 
auch für Tarifbeschäftigte eine 
Leistungsprämie (analog dem 
Beamtenrecht) ausbezahlt 
werden kann. Angesprochen 
wurde auch der Tarifvertrag 
Altersteilzeit, der Ende 2020 

auslaufen wird. Die Vertreter 
des Ministeriums sehen aktuell 
keine Schwierigkeiten, die ei-
ner Verlängerung dieses Tarif-
vertrags im Wege stehen 
könnten. 

Wichtig war es BBW-Chef Ro-
senberger und seinem Vize 
Feuerbacher, die Ministeriums-
vertreter für einen Tatbestand 
zu sensibilisieren, der Tarifbe-

schäftigte im Krankenstand 
betrifft. In der Sache geht es 
darum, dass Tarifbeschäftigte 
nach längerer Krankheit bei  
einer Wiedereingliederung 
(BEM) nur Krankengeld erhal-
ten, auch wenn sie bereits 80 
Prozent und mehr ihres Ar-
beitszeitumfangs absolvieren. 
Grund dafür ist der Umstand, 
dass Arbeitnehmer während 
der Wiedereingliederungspha-

se noch immer krankgeschrie-
ben sind. Der BBW fordert hier 
entsprechende Zuschüsse nach 
§ 22 TV-L, sodass die Betroffe-
nen nicht unter ihrer tatsäch-
lich erbrachten Arbeitsleistung 
bezahlt werden. 

Die Vertreter des Finanzminis-
teriums zeigten Verständnis 
und sagten zu, die Angelegen-
heit zu prüfen. 

Gedankenaustausch mit Vertretern des Deutschen Hochschulverbands

Bewerbermangel macht vor Universitäten und 
Hochschulen im Land nicht halt
Vor zwei Jahren waren Volker 
Stich, der damalige Vorsitzen-
de des BBW, und die Vorsitzen-
den des Deutschen Hochschul-
verbands (DHV) Baden-Würt-
temberg und des Vereins der 
Richter und Staatsanwälte in 
Baden-Württemberg gemein-
sam vor die Presse getreten, 
um ihre Sorge über den zuneh-
menden Bewerbermangel in 
allen Bereichen des öffentli-
chen Dienstes mit Fakten zu 

untermauern. Im Januar 2019 
haben sich Stichs Nachfolger 
BBW-Chef Kai Rosenberger, 
und der DHV-Landesvorsitzen-
de Prof. Dr. Rainer Gadow mit 
dem Ziel getroffen, auch wei-
terhin gemeinsam dem Prob-
lem Fachkräftemangel zu be-
gegnen.

An der Unterredung haben 
auch Birgit Ufermann, Justizia-
rin beim Deutschen Hoch-

schulverband, und BBW-Justi-
ziarin und Geschäftsführerin 
Susanne Hauth teilgenommen

Zwar ist die abgesenkte Ein-
gangsbesoldung inzwischen 
vom Tisch. Doch die Vorsitzen-
den von BBW und DHV sind 
sich einig, dass dies bei Wei-
tem nicht reicht, um die Beam-
tensonderopfer der zurücklie-
genden Jahre wettzumachen. 
Als ersten Schritt fordern Ro-

senberger und Gadow überein-
stimmend die zeitgleiche und 
systemgerechte Übertragung 
des Tarifabschlusses TV-L 2019 
auf den gesamten Beamten- 
und Hochschulbereich.  

Gadow macht sich Sorgen um 
den Wissenschaftsstandort 
Baden-Württemberg. Die At-
traktivität des Hochschul-
lehrerberufs habe aufgrund 
der Sparpolitik des Landes in 

©
 B

BW

 < Trafen sich zu einem Gedankenaustausch in der BBW-Geschäftsstelle (von rechts): BBW-Vize Jörg Feuerbacher; 
Ministerialrat Veit Mössler, Leiter Referat 13 im Finanzministerium; BBW-Chef Kai Rosenberger; Regierungsdirek-
tor Alexander Ohmenzetter, Referat 13.

>
D

er
 ö

ff
en

tl
ic

he
 D

ie
ns

t 
in

 B
ad

en
-W

ür
tt

em
be

rg

12

BBW – Beamtenbund Tarifunion

> BBW Magazin | Januar/Februar 2019



Besoldung bei begrenzter Dienstfähigkeit

Niedersächsische Regelung verfassungswidrig
Die niedersächsischen Rege-
lungen zur Besoldung bei be-
grenzter Dienstfähigkeit sind 
verfassungswidrig. Das hat das 
Bundesverfassungsgericht 
(BVerfG) mit Beschluss vom 
28. November 2018 (2 BvL 
3/15) festgestellt. Ausgangs-
punkt für die Besoldung von 
begrenzt dienstfähigen Beam-
tinnen und Beamten muss 
demnach die Vollzeitbesol-
dung sein und nicht die pro-
portional zur geleisteten Ar-
beitszeit bemessene Teilzeit-
besoldung, die nach bestehen-
den gesetzlichen oder verord-
nungsrechtlichen Regelungen 
heute die Grundlage für die 

Dienstbezüge bei begrenzter 
Dienstfähigkeit bilden. 

Der Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts, die am 
14. Dezember 2018 veröffent-
licht wurde, liegen die nieder-
sächsischen Regelungen zur 
Besoldung bei begrenzter 
Dienstfähigkeit zugrunde. Das 
Urteil kann nach Einschätzung 
vom dbb jedoch über den 
Rechtskreis des Landes Nieder-
sachsens hinaus bundesweite 
und grundlegende Bedeutung 
haben.

Im Klartext bedeutet dies: Be-
grenzt dienstfähige Beamtin-

nen und Beamte, die in Baden-
Württemberg nach den heute 
vorhandenen gesetzlichen Re-
gelungen besoldet werden, er-
halten Dienstbezüge aufgrund 
und nach Maßgabe von Be-
rechnungsmethoden, die auf 
ihre Verfassungsmäßigkeit zu 
prüfen sind.

 < Zum Hintergrund

Das Bundesverfassungsgericht 
hat mit seinem Beschluss vom 
28. November 2018 auf den 
Aussetzungs- und Vorlagebe-
schluss des Bundesverwal-
tungsgerichts vom 18. Juni 
2015 (2 C 49.13) reagiert und 

festgestellt, dass die Regelung 
des § 24 Abs. 1 Niedersächsi-
schen Besoldungsgesetzes 
(NBesG a. F.) und dementspre-
chende § 12 Abs. 1 bis 3 NBesG 
(n. F. 2017) nicht mit Art. 33 
Abs. 5 GG vereinbar sind. Das 
Bundesverfassungsgericht 
kommt zu dem Schluss, dass 
die Berechnungsmethode Nie-
dersachsens zur Gewährung 
der Besoldung bei begrenzter 
Dienstfähigkeit den Verfas-
sungsvorgaben nicht genügt.
Die Entscheidung ist zwar aus-
drücklich zum Recht in Nieder-
sachsen ergangen, kann aber 
bundesweite Bedeutung ha-
ben. 

den zurückliegenden Jahren 
massiv gelitten. Vor dem Hin-
tergrund, dass in den kom-
menden Jahren bundesweit 
auch auf Universitäten und 
Kunsthochschulen eine Pensi-
onswelle zurollt, sei es höchste 
Zeit, die beruflichen und finan-
ziellen Rahmenbedingungen 
für Hochschullehrer(innen) 
und für wissenschaftliche 
Mitarbeiter(innen) zu verbes-
sern. Gadow sprach in diesem 
Zusammenhang auch die 
Handhabe bei der Vergabe von 
Zulagen und deren Höhe an.

Mit dem Haushaltsbegleitge-
setz 2013/2014 wurden die 
Beihilferegelungen in Baden-
Württemberg zulasten von Be-
amten und Versorgungsemp-
fängern geändert. Besonders 
hart trifft dies Berufseinsteiger 
im Beamtenverhältnis. DHV-
Landesvorsitzender Gadow 
und BBW-Chef Rosenberger 
sind sich einig, dass sich dies 
negativ auf die Attraktivität 
des öffentlichen Dienstes für 
potenzielle Bewerber auswirkt. 
Der BBW hat die Landesregie-
rung deshalb schon wiederholt 
aufgefordert, die Beihilfever-
schlechterungen aus dem Jahr 
2013 zurückzunehmen. Jetzt 

hat Rosenberger gegenüber 
Gadow geäußert, er setze dar-
auf, dass das Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts, mit 
dem die Absenkung der Ein-
gangsbesoldung als verfas-
sungswidrig eingestuft wurde, 
sich auf die Verschlechterun-
gen des Haushaltsbegleitge-
setzes 2013/2014 bei der Bei-

hilfe auswirken könnte. Als 
Hemmschuh bei der Suche 
nach Nachwuchskräften für 
den Universitäts- und Hoch-
schulbereich erweist sich laut 
Gadow der Umstand, dass An-
sprüche aus anderen Alterssi-
cherungssystemen bei der Be-
rufung von Wissenschaftlern 
und Wissenschaftlerinnen in 

Baden-Württemberg nicht 
übernommen werden. Hier sei 
dringend Abhilfe zu schaffen, 
sagte er gegenüber BBW-Chef 
Rosenberger. Ärgerlich sei zu-
dem, dass Universitäten und 
Hochschulen kaum Möglich-
keiten hätten, Stellen für po-
tenzielle Bewerber attraktiver 
zu gestalten. 

©
 B

BW

 < Trafen sich im Januar zu einem Gedankenaustausch in der BBW-Geschäftsstelle (von links): BBW-Justiziarin und 
Geschäftsführerin Susanne Hauth; BBW-Chef Kai Rosenberger; Birgit Ufermann, Justiziarin beim Deutschen 
Hochschulverband; DHV-Landesvorsitzender Prof. Dr. Rainer Gadow
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 z Tarifrecht

Seminar B057 GB vom 14. bis  
16. März 2019 in Königswinter. 

Dieses Seminar wird vom Vor-
stand der Landestarifkommissi-
on im BBW ausgerichtet und 
richtet sich an Kolleginnen und 
Kollegen, die sich für Arbeitneh-
merfragen (Tarifrecht) interes-
sieren. 

(15 Teilnehmerplätze)

Teilnehmerbeitrag:  
Für Mitglieder 132 Euro

�
 z Persönlichkeits

management

Seminar B073 GB vom 24. bis 
26. März 2019 in Königswinter.

Schwierige Entscheidungen 
treffen – das innere Team akti-
vieren

Komplexe Entscheidungen wie 
Investitionen, Innovationen 
einführen, mache ich da mit 
oder nicht, Einstellungen oder 
Trennungen werden oft mit 
dem Bauchgefühl gefällt. Dabei 
gibt es auch andere Möglichkei-
ten, um in Entscheidungspro-
zessen Sicherheit zu erlangen. 
Die Teilnehmenden erleben, 
wie sie mit dem inneren Team 
leichter zu Entscheidungen ge-
langen, weil die sachlichen und 
persönlichen Faktoren auf den 
Tisch kommen und miteinander 
abgewogen werden. 

(20 Teilnehmerplätze)

Teilnehmerbeitrag:  
Für Mitglieder 132 Euro

�
 z Frauenpolitik

Seminar B105 GB vom 5. bis  
7. Mai 2019 in Königswinter.

Dieses Seminar richtet sich an 
die Frauenvertreterinnen der 
Fachorganiationen im BBW. Im 

Mittelpunkt steht, neben 
 aktuellen Informationen zum 
Thema, die Optimierung der 
 ehren-amtlichen Arbeit für die 
Kolleginnen im öffentlichen 
Dienst.

(15 Teilnehmerplätze)

Teilnehmerbeitrag:  
Für Mitglieder 132 Euro

�
 z Persönlichkeits

management

Seminar B129 GB vom 23. bis  
25. Mai 2019 in Königswinter. 

Selbstwirksamkeit erhöhen – 
So setzen Sie Ihr Vorhaben um

Vorhaben stellen eine besonde-
re Herausforderung dar. Das 
geht von der Bürogestaltung bis 
zu komplexen Zukunftsaufga-
ben. Die systemische Betrach-
tung ermöglicht es, Vorhaben 
konstruktiv anzugehen. Die 
Teilnehmenden bekommen ein 
Gefühl, welche Unterstützung 
sie brauchen, um ihre Selbst-
wirksamkeit zu erhöhen und ihr 
Vorhaben erfolgreich gestalten 
zu können. Mit dem systemi-
schen Ansatz können Sie Ihre 
Vorhaben erfolgreich durch alle 
Phasen führen, Widerstände 
frühzeitig ausmachen und 
möglichen Fehlerquellen vor-
beugen. 

(15 Teilnehmerplätze)

Teilnehmerbetrag:  
Für Mitglieder 132 Euro

�
 z Öffentlichkeits und  

Medienarbeit

Seminar B158 GB vom 27. bis 
29. Juni 2019 in Königswinter.

Zielgruppe für dieses Seminar 
sind Personen, die ehrenamtlich 
in ihrer Organisation mit der 
Öffentlichkeits- und Medienar-
beit betraut sind oder die Ab-

sicht haben, eine solche Aufga-
be zu übernehmen. Das 
Seminar erarbeitet wesentliche 
Grundlagen im Bereich der Öf-
fentlichkeitsarbeit und weist 
den Weg zum optimalen Me-
dienmix aus klassischer Pres-
searbeit und Öffentlichkeits-
arbeit in den modernen 
Kommunikationsmedien.

(15 Teilnehmerplätze)

Teilnehmerbeitrag:  
Für Mitglieder 132 Euro

�
 z Gesundheitsmanagement

Seminar B167 GB vom 5. bis  
7. Juli 2019 in Königswinter.

In diesem Seminar können die 
Teilnehmer ihr „persönliches 
Gesundheitsmanagement“ er-
lernen. Als zentrale Punkte ste-
hen dabei die Fragen „Umgang 
mit und Bewältigung von 
Stress“, die „richtige Ernährung“ 
sowie „Bewegung und Sport“ 
im Mittelpunkt. Zudem üben 
Sie, sich zu entspannen, erfah-
ren hautnah die Bedeutung von 
Sport und Bewegung und ler-
nen, warum Ernährung und 
Wohlbefinden viel miteinander 
zu tun haben.

Wochenendseminar 

(Teilnehmerplätze 15)

Teilnehmerbeitrag:  
Für Mitglieder 132 Euro

�
 z Personalmanagement: 

Verwaltung der Zukunft 

Seminar B170 GB vom 7. bis  
9. Juli 2019 in Königswinter.

Die Verwaltung steht vor gra-
vierenden Veränderungen und 
muss sich darauf einstellen. 
Dieses  Seminar beleuchtet die 
Themen: Arbeit 4.0 und Digita-
lisierung, Personalführung, wie 
verändert die Arbeit unser Le-

ben. Außerdem Datenschutz 
mit Exkurs auf Datenschutz-
Grundverordnung und deren 
Auswirkungen auf die Verwal-
tungsarbeit.

(15 Teilnehmerplätze)

Teilnehmerbeitrag:  
Für Mitglieder 132 Euro

�
 z Dienstrecht

Seminar B169 GB vom 7. bis  
10. Juli 2019 in Königswinter. 

Im Mittelpunkt dieses Seminars 
steht das Dienstrecht in  
Baden-Württemberg mit Beam-
ten(status)recht, Besoldungs-
recht und Beamtenversor-
gungs recht. Ein weiteres Thema 
ist das Beihilferecht in Baden-
Württemberg.

(15 Teilnehmerplätze)

Teilnehmerbeitrag:  
Für Mitglieder 198 Euro

�
 z Behindertenrecht

Seminar B200 GB vom 15. bis 
17. September 2019 in Königs-
winter. 

Dieses Seminar wird vom Ar-
beitskreis Behindertenrecht im 
BBW gestaltet und befasst sich 
vorrangig mit aktuellen The-
men beziehungsweise Problem-
stellungen im Zusammenhang 
mit Inklusion und Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen 
im öffentlichen Dienst. 

(15 Teilnehmerplätze)

Teilnehmerbeitrag:  
Für Mitglieder 132 Euro

�
 z Persönlichkeits

management

Seminar B205 GB vom 22. bis 
24. September 2019 in Baiers-
bronn.

Seminarangebote im Jahr 2019
In Zusammenarbeit mit der dbb akademie führt der BBW – Beamtenbund Tarifunion im Jahr 
2019 folgende verbandsbezogene Bildungsveranstaltungen durch:
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Für Seminare mit politischem Inhalt wird bei der Bundeszentrale für politische Bildung die Anerkennung als förderungswürdig im Sinne der Vorschriften über Son-
derurlaub für Beamte und Richter im Bundesdienst beantragt, sodass auch Sonderurlaub nach den landesrechtlichen Vorschriften gewährt werden kann.

Alle Seminare sind auch für Nichtmitglieder offen. Der Teil neh merbeitrag beträgt bei Nichtmitgliedern das Doppelte des ausgewiesenen Betrages.

Anmeldungen können nur über die Landesgeschäftsstellen der Mitgliedsverbände des BBW entgegengenommen werden. Diese halten Anmeldeformulare bereit. 
Eine unmittelbare Anmeldung bei der dbb akademie ist nicht möglich. Anmeldeformulare sowie unser Seminarprogramm finden Sie auch im Internet unter www.
bbw.dbb.de. Sofern dies bei einzelnen Veranstaltungen nicht ausdrücklich anders angegeben ist, gehören Verpflegung und Unterbringung zum Leistungs- 
umfang. Darüber hinaus verweisen wir auf die weiteren von der dbb akademie angebotenen Seminare, die Sie im Internet unter www.dbbakademie.de finden.

Mehr Achtsamkeit – weniger 
Ärger 

Wir nutzen den Schwarzwald. 
Die Übungen und Theorie, die 
zu mehr Achtsamkeit und weni-
ger Ärger führen, finden zu-
meist in der Natur statt. Die Re-
flexion im Raum. So entsteht 
ein Zusammenspiel, das die 
Teilnehmenden auf sich kon-
zentriert, die persönlichen Stär-
ken aktiviert und einen freieren 
Umgang mit den ärgerlichen  
Situationen des beruflichen All-
tags ermöglicht. 

(Teilnehmerplätze 15)

Teilnehmerbeitrag:  
Für Mitglieder 180 Euro

�
 z Seniorenarbeit

Seminar B210 GB vom 30. Sep-
tember bis 2. Oktober 2019 in 
Königswinter.

Dieses Seminar wird von der 
BBW-Landesseniorenvertretung 
veranstaltet und richtet sich 
insbesondere an Kolleginnen 
und Kollegen, die in den Fachor-
ganisationen des BBW mit der 
Seniorenarbeit betraut sind. Im 
Mittelpunkt steht, neben aktu-
ellen Informationen zum The-
ma, die Optimierung der ehren-
amtlichen Arbeit.

(15 Teilnehmerplätze)

Teilnehmerbeitrag:  
Für Mitglieder 132 Euro

 z Rhetorik

Seminar B218 GB vom 13. bis 
15. Oktober 2019 in Königs-
winter.

Dieses Seminar richtet sich an 
Kolleginnen und Kollegen, die – 
sowohl im Beruf als auch zum 
Beispiel im Ehrenamt – vor  
größerem Publikum Vorträge 
halten müssen. Dabei werden 
neben dem Erlernen der Grund-
sätze und Regeln für gute Re-

den auch praktische Übungen 
durchgeführt und von einem 
erfahrenen Rhetoriktrainer 
analysiert. Aber nicht nur die 
„freie Rede“ sondern auch eine 
professionelle Vorbereitung des 
Vortrags sollen bei diesem Se-
minar erlangt werden. 

(15 Teilnehmerplätze)

Teilnehmerbeitrag:  
Für Mitglieder 132 Euro

�
 z Persönlichkeits

management

Seminar B224 GB vom 20. bis 
22. Oktober 2019 in Königs-
winter.

Lösungskunst – mit Mediation 
Konflikte konstruktiv lösen

Konflikte im menschlichen  
Zusammenleben bieten die 
Grundlage zur konstruktiven 
Entwicklung. Damit Streitsitua-
tionen nicht in Zerwürfnissen 
enden, braucht es Lösungen, 
die von den Konfliktparteien 
gleichermaßen als zufrieden-
stellend betrachtet werden. 

Die Mediation bietet die Basis 
für eine Verbesserung der Kon-
fliktkultur. Der Handlungsan-
satz ist lösungsorientiert,  
indem unterschiedliche Interes-
sen, Grundlagen und Wahrneh-
mungen dargestellt und  
vermittelt werden. Die Semi-
narteilnehmenden üben die 
Lösungskunst mittels der Medi-
ation und weiterer Deeskalati-
onsmethoden.

(15 Teilnehmerplätze)

Teilnehmerbeitrag:  
Für Mitglieder 132 Euro

�
 z Rhetorik

Seminar B238 GB vom 10. bis 
12. November 2019 in Königs-
winter.

In der Meinungsbildung setzt 
sich nur durch, wer mit kommu-
nikativen Fähigkeiten seine ge-
zielten Argumente unterstüt-
zen kann. Dazu gehören die 
Informationsbeschaffung ge-
nauso wie überzeugendes Dar-
stellen und vermittelndes Auf-
treten. Die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer des Seminares 
üben das freie Reden, die the-
menzentrierte Interaktion und 
erproben Methoden zur erfolg-
reichen Gesprächsleitung. Die 
Integration unterschiedlicher 
Ansichten in der Meinungsbil-
dung wird dabei ebenso reflek-
tiert wie die gegenseitige 
Wahrnehmung im Dialog. 

(15 Teilnehmerplätze)

Teilnehmerbeitrag:  
Für Mitglieder 132 Euro

�
Über unser Seminarangebot 
hinaus bieten wir auch die 
Möglichkeit, über „Voucher“ 
Seminare der dbb akademie 
zu buchen. Mit diesen Gut-
scheinen besteht die Möglich-
keit, vergünstigt an Semina-
ren des offenen Programms 
der dbb akademie teilzuneh-
men.

Interessenten informieren 
sich auf der Homepage der 
dbb akademie (www.dbbak 
ademie.de) bei den Seminaren 
im „offenen Programm“ 
(Kennbuchstabe „Q“ vor der 
Seminarnummer) und fragen 
dann beim BBW nach, ob für 
diese Veranstaltung Voucher 
zur Verfügung stehen. Unab-
hängig von dem im Seminar-
programm veröffentlichten 
Teilnehmerbetrag verringert 
sich dieser durch die Inan-
spruchnahme des Vouchers 
auf 132 Euro.

Mit diesem neuen Angebot 
wollen wir unseren Mitglie-
dern die Möglichkeit einräu-

men, zu vergünstigten Teil-
nehmergebühren von dem 
vielseitigen Seminarangebot 
der dbb akademie Gebrauch 
zu machen. 

Alle Seminare sind auch für 
Nichtmitglieder offen. Der 
Teilnehmerbeitrag beträgt bei 
Nichtmitgliedern das Doppel-
te des ausgewiesenen Betra-
ges.

Anmeldungen können nur 
über die Landesgeschäftsstel-
len der Mitgliedsverbände des 
BBW entgegengenommen 
werden. Diese halten Anmel-
deformulare bereit. Eine un-
mittelbare Anmeldung bei der 
dbb Akademie ist nicht mög-
lich. Anmeldeformulare sowie 
unser Seminarprogramm fin-
den Sie auch im Internet unter 
www.bbw.dbb.de.

Darüber hinaus verweisen wir 
auf die weiteren von der dbb 
akademie angebotenen Semi-
nare, die Sie im Internet unter 
www.dbbakademie.de finden.

Die vorgestellen Seminare er-
füllen gegebenfalls die Vor-
aussetzungen zur Freistellung 
nach dem Bildungszeitgesetz 
Baden-Württemberg (BzG 
BW), sofern die Inhalte ent-
weder zur beruflichen oder 
zur ehrenamtlichen Weiterbil-
dung des/der jeweiligen Teil-
nehmer/Teilnehmerin infrage 
kommen.
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BBW – Beamtenbund Tarifunion
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Der Beamtenbund:
Spitze für den öffentlichen Dienst.

Der BBW Beamtenbund Tarifunion ist die starke
Gewerkschaftsvertretung für Ihre Interessen und 
Ihre Rechte. Solidarisch, kompetent und erfolgreich.
Werden Sie jetzt Mitglied in Ihrer Fachgewerkschaft
– wie mehr als 140.000 Beamte im Südwesten.

Am Hohengeren 12 . 70188 Stuttgart
Telefon 0711/16876 - 0 . Telefax 0711/16876 -76
E-Mail bbw@bbw.dbb.de . Internet www.bbw.dbb.de

BBW – weil Stärke zählt.
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